
Stadt Isny im Allgäu
Landkreis Ravensburg

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe
(Kurtaxesatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 2, 8 
Abs. 2 und 43 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Stadt Isny im Allgäu am 24.02.2025 beschlossen:

§ 1
§ 3 wird wie folgt geändert:

Abs. 1 wird wie folgt angepasst:
Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag für Kurtaxepflichtige

a) im Kernort Isny ….. und Ziegelstadel 2,00 EUR;
b) in den Ortschaften … der Ortschaft Rohrdorf 1,40 EUR.

Abs. 3 wird wie folgt angepasst:
Kurtaxepflichtige nach § 2 Abs. 2 … im Gebiet von
§ 3 Abs. 1 Buchstabe a) aufhält 80,00 EUR,
§ 3 Abs. 1 Buchstabe b) aufhält 55,00 EUR.

§ 2
§ 8 Abs. 6 wird wie folgt ergänzt: 

Die für die Erhebung der Kurtaxe erforderlichen Daten des Kurtaxepflichtigen, welche vom 
Kurtaxepflichtigen anzugeben sind und durch den Meldepflichtigen nach § 8 Abs.1 und 2 der Gemeinde 
übermittelt werden, sind …

§ 3
§ 9 wird wie folgt ergänzt:

Neuer Abs. 2:
Weigert sich eine kurtaxepflichtige Person, die Kurtaxe zu entrichten, hat dies der Meldepflichtige der 
Gemeinde unverzüglich unter Angabe von Name und Adresse des Kurtaxepflichtigen zu melden.
Bisherige Abs. 2 u. 3 werden zu Abs. 3 und 4.

§ 4
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Isny im Allgäu geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.



Isny im Allgäu, den 25.02.2025

Rainer Magenreuter
Bürgermeister


